
Haushaltssatzung der Gemeinde Dormettingen  

für das Haushaltsjahr 2026 

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 
26.03.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen: 

 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen  
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 3.789.242 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -4.820.356 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 
Saldo aus 1.1 und 1.2) von -1.031.115 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis  
(Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis 
(Summe aus 1.3 und 1.6) von -1.031.115 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen  
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
von 3.614.140 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
von -4.373.316 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von -759.176 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 870.275 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -551.500 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Investitionstätigkeit 
(Saldo aus 2.4 und 2.5) von 318.775 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von -440.401 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von -18.500 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit  
(Saldo aus 2.8 und 2.9) von -18.500 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo 
des Finanzhaushalts  
(Saldo aus 2.7 und 2.10) von -458.901 

 
 

§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf   0 EUR. 

  



§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die 
künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf   130.000,00 EUR. 

 

§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf   964.000 EUR. 

 

 

Hinweis: 

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich 

gemacht.  

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit Ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 3 

GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 16.04.2026 vorgelegt. 

Das Landratsamt Zollernalbkreis hat mit Erlass vom 21.05.2026 die Gesetzmäßigkeit der 

beschlossenen Haushaltssatzung bestätigt; die Haushaltssatzung kann vollzogen werden. 

Die Verpflichtungsermächtigung wurde gemäß § 86 Abs. 4 GemO genehmigt. Ansonsten enthält die 

Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile. 

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 02.06.2026 bis einschließlich 15.06.2026 im 

Rathaus Dormettingen, Wasenstraße 38, 72358 Dormettingen, öffentlich aus. 

Sie können den Haushaltsplan auch nach diesem Datum bis zur Bekanntmachung der nächsten 

Haushaltsatzung einsehen. 

Außerdem wird der Haushaltsplan zur Einsichtnahme auf der Internetseite der Gemeinde Dormettingen 

unter www.dormettingen.de öffentlich bereitgestellt. 

  

Dormettingen, den 02.06.2026 

  

Horst Lehmann 

Bürgermeister 

 

 


